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§ 2  Beitragsfälligkeit, Erhebungsverfahren 
 
(1) Der Beitrag des Freistaates Bayern wird im Dezember eines jeden Jahres an den Unterstützungsfonds 
abgeführt.

(2) 1Die Beiträge der kreisangehörigen Gemeinden werden jährlich vom Landesamt für Statistik durch 
Beitragsbescheid festgesetzt. 2Die Beitragsbescheide sollen spätestens bis zum 31. März des Jahres 
erlassen werden, für das die Beiträge berechnet sind.

(3) 1Die Beiträge der kreisangehörigen Gemeinden werden mit der Auszahlung der Schlüsselzuweisungen 
für das vierte Vierteljahr des jeweiligen Beitragsjahres fällig. 2Sie werden hierbei vom Staatsministerium der 
Finanzen und für Heimat einbehalten und an den Unterstützungsfonds abgeführt. 3Soweit kreisangehörige 
Gemeinden keine ausreichenden Schlüsselzuweisungen erhalten, zahlen sie die Beiträge bis zum 15. 
Dezember des jeweiligen Beitragsjahres unmittelbar an die Staatsoberkasse Bayern in Landshut.


